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Genf, gestützt auf die neue Auslegung des AHV-Ge-
setzes, Renten im Betrag von 38'000 Franken zurück,
die die Invalide in den Jahren 1976 bis 1980 bezogen

hatte.
Es handelt sich bei den Betroffenen nur um wenige
Fälle - eben die auch im Ausland der obligatorischen
AHV unterstellten Auslandschweizer, nicht aber nur
die Mitglieder der freiwilligen AHV. Dennoch ist die
Angelegenheit von grosser Bedeutung. Gegenwärtig
sind mehrere Rekurse hängig. Noch stehen die
Entscheide aus.

HERZLICHE GLUCKWÜNSCHE

Der Schweizer-Verein in Liechtenstein entbietet
auch an dieser Stelle I.K.H. Prinzessin Margaretha
von Luxemburg und S.D. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

zur Vermählung die herzlichsten und aufrichtigsten

Glück- und Segenswünsche. Die Vermählung
fand am 20. März 1982 in Luxemburg statt. Anlässlich

der offiziellen Verlobungsfeierlichkeiten vom
5. März 1982 auf Schloss Vaduz konnte Präsident
W.Stettier vom Schweizer-Verein Glückwünsche des
Vereins überbringen.

Prinzessin Margareta von Luxemburg wurde als viertes
Kind des luxemburgischen Grossherzogpaares auf
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auf Schloss Betzdorf geboren. Sie ist die Zwillingsschwester

von Prinz Jean. Ihre Ausbildung beendete
sie am "Institut des études sociales" der katholischen

Universität in Paris. Gegenwärtig bereitet
sie eine Diplomarbeit über ein wirtschaftliches
Thema vor. In Luxemburg hat sie die Patronate des
Blindenverbandes und der luxemburgischen Kinderkrippen

übernommen

Prinz Nikolaus schloss im Jahre 1973 seine Studien
mit dem Doktorat der Jurisprudenz an der Universität

Wien ab. Von 1973 bis 1974 arbeitete Prinz Nikolaus
beim Internationalen Roten Kreuz in Genf, um

dann ein zweijähriges Rechtspraktikum bei der
liechtensteinischen Landesverwaltung und bei den
liechtensteinischen Gerichten zu absolvieren. Seit 1978
ist er ständiger Vertreter des Fürstentums beim
Europarat in Strassburg. Neben seiner beruflichen
Tätigkeit ist Prinz Nikolaus in verschiedenen
Bereichen des öffentlichen Lebens aktiv, so seit 1971
als oberster Chef des Liechtensteinischen Pfadfinderkorps,

seit November 1969 als Patronatsherr des
Internationalen Liechtensteinischen Presseclubs sowie
als Mitglied und Auslandsdelegierter des Exekutiv-
komites des Liechtensteinischen Roten Kreuzes.

AEMDERUNG DES BÜRGERRECHTS

- Warten auf Bundesrat

Die Kommission des Ständerates, die sich mit .der
Neuregelung des Schweizer Bürgerrechts befasst,
setzt ihre Beratungen aus, bis eine vom Bundesrat
angekündigte Vorlage unterbreitet wird. Der Be-
schluss wurde einstimmig gefasst. Die Botschaft des
Bundesrates soll in diesen Tagen vorliegen. Sie um-
fasst die Gleichberechtigung der Geschlechter, die
auch hinsichtlich des Schweizer Bürgerrechts
verwirklicht werden soll. Mann und Frau sollen nicht
nur bei der Wiedergabe des Schweizer Bürgerrechts
durch Abstammung die gleiche Rechtsstellung erhalten,

sondern auch bei der Heirat mit einem
ausländischen Partner. Vorgesehen ist auch die erleichterte

Einbürgerung jugendlicher Ausländer, die seit
der Geburt in der Schweiz leben oder ihre Jugend-
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